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Sollen
Viter
Miitter

verwitwete
und

bei ihren
Kindern wohnen =

Diese Frage stellt sich

fir zahllose Familien.
Es liegt ihr ein richtiges
Problem zugrunde, das
heisst, es gibt dafiir keine endgiiltige, in
allen Fillen richtige Losung. Sie muss je
nach den Verhidltnissen und nach den
Menschen, denen sie gestellt wird, ver-
schieden beantwortet werden, das
Rechte zu treffen.

um

Bei sehr beschrankten Mitteln aller-
dings ist das Zusammenleben von verwit-
weten Vitern und Miittern mit den Kin-
dern aus finanziellen Griinden unver-
meidlich. Diese Fille lassen wir beiseite.
In Frage stehen hier nur jene andern, in
biirgerlichen Kreisen sehr hdaufigen Faille,
wo sich diese Losung nicht wirtschaftlich
einfach aufdréangt.

Beides, dass der verwitwete Vater
oder die verwitwete Mutter ihren eigenen
Haushalt weiterfithren und dass sie zu
einem ihrer verheirateten Kinder ziehen,
hat Vor- und Nachteile. Wie sie sich aus-
wirken, hingt wesentlich von der Durch-
fithrung ab.

FEine neue Rundfrage

Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen,
die Vor- und Nachteile der Losung, die
Sie selbst getroffen haben. Schreiben Sie
uns, welche Massnahmen und Grundsitze
sich bei der einen oder andern Lisung
bewihrt haben oder welche versagten und
was die Griinde hierfiir waren.

Wir erwarten Antworten von Eltern
und Kindern. Die Verdffentlichung der
Antworten soll dazu helfen, dass jeder
fiir sich leichter die Losung findet, die
fiir seinen Iall die richtige ist.

Bitte, schreiben Sie nicht zu allge-
mein, lehrreich sind Beispiele nur, wenn
sie in aller Genauigkeit und Offenheit
dargestellt werden.

Wir bitten unsere Leser und Lese-
rinnen, ihre Antworten bis zum 12. Mirz
an die Redaktion des « Schweizer-Spie-
gel », Hirschengraben 20, Ziirich, zu
schicken.

Die Antworten, die verdffentlicht
werden, erscheinen anonym und werden
honoriert.

Die Redalktion.

41



	Sollen verwitwete Väter und Mütter bei ihren Kindern wohnen? : Eine neue Rundfrage

